
stärkerem Schutz der Rechte und Interessen unserer 
Bürger. Durch solches Handeln verlieren die Bürger 
das Vertrauen zu unseren Staatsorganen.

Falsche Ansichten bestehen bei den Mitarbeitern 
der Abteilungen K und VE teilweise noch über die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur Klärung 
eines Sachverhalts. Sie meinen, die Einleitung eines 
solchen Verfahrens sei nur dann möglich, wenn eine 
strafbare Handlung vorliegt, jedoch der Täter nicht 
bekannt ist. Oft aber ist die Person bekannt, es muß 
jedoch erst geklärt werden, ob eine strafbare Handlung 
vorliegt. So gelagerte Fälle gibt es häufig bei Wirt
schafts-, Untreue-, Betrugs- und Unterschlagungsdelik
ten. Sofern in diesen Fällen nicht bei Prüfung der An
zeige und vor der Einleitung eines Ermittlungsverfah
rens ohne Zeugenvernehmung, Sachverständigen-Gut- 
achten, Durchsuchungen usw. geklärt werden kann, ob 
eine strafbare Handlung vorliegt, muß ein Verfahren 
z. B. wegen Verdachts des Betruges eingeleitet und 
diese Ermittlungshandlungen durchgeführt werden. In 
solchen Fällen kein Ermittlungsverfahren einzuleiten 
und die Zeugen „informatorisch“ zu befragen, die Be
fragung auf einem neutralen Bogen aufzunehmen und 
den Zeugen unterschreiben zu lassen, ist falsch. Es ist 
ein Verstoß gegen die Strafprozeßordnung. Diese Art 
„Protokolle“ haben keinerlei Beweiswert. Eine solche 
Arbeitsweise führt auch dazu, daß trotz Vorliegens 
strafbarer Handlungen das Verfahren ohne gründliche 
Klärung des Sachverhalts und unter falscher Bezug
nahme auf den materiellen Verbrechensbegriff ein
gestellt wird.

Ergibt sich nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens 
und nach der Führung von Ermittlungen unter Beach
tung strafprozessualer Formen, daß die Gesellschafts
gefährlichkeit der Handlung gering ist, so müssen den
noch weitere Ermittlungen zur Persönlichkeit des Tä
ters und über den Grad der Schuld geführt werden. 
Erst wenn auch hierüber Feststellungen vorliegen, kann 
der K- und VE-Leiter den vorliegenden Sachverhalt 
vollständig einschätzen und entscheiden, ob unter Be
achtung des materiellen Verbrechensbegriffs eine Ein
stellung des Verfahrens nach § 158 StPO möglich ist.

Die Ansicht, daß eine spätere Einstellung dieser Ver
fahren die vorangegangene Ermittlungstätigkeit als 
„Ausschuß“-Arbeit kennzeichne, muß entschieden ab
gelehnt werden.

Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen 
eine bestimmte Person greift tief in die Rechte und 
Interessen des Bürgers ein. Sie kann dazu führen, 
daß seine Wohnung durchsucht wird, daß er als 
Beschuldigter vernommen und je nach der Schwere 
der strafbaren Handlung, der er verdächtig ist, 
möglicherweise auch festgenommen wird. Hier 
müssen also erhöhte Anforderungen an die Tat
sachen gestellt werden, die die strafbare Handlung 
begründen und den Verdacht auf diese Person lenken. 
Kann in Ausnahmefällen nur die Vernehmung des Be
schuldigten dazu 'führen, den Verdacht zu entkräften 
oder weitere Tatsachen für das Vorliegen des Verdachts 
zu sammeln, so ist ein Ermittlungsverfahren auch auf 
die Gefahr hin einzuleiten, daß es unter Umständen 
eingestellt werden muß. Auch hier kann niemand bei 
Nachweis sorgfältigen Handelns auf die Idee kommen, 
eine solche der Einstellung vorangegangene Ermitt
lungsarbeit als „Ausschuß“ anzusehen.

Vor Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen 
eine Person ist sorgfältig zu prüfen, ob wirklich im 
materiellen Sinne ein Verbrechen vorliegt. Wenn der 
Sachverhalt eine dahingehende Einschätzung zuläßt, ist 
in solchen Fällen, in denen die Handlung nur schein
bar den Tatbestand eines Verbrechens erfüllt, nicht 
aber gesellschaftsgefährlich ist, mit entsprechender Be
gründung von der Einleitung eines Ermittlungsverfah
rens Abstand zu nehmen. Diese Begründung hat der 
Leiter des jeweiligen Untersuchungsorgans zu proto
kollieren und zu unterschreiben. Eine solche Verfü
gung kann nur vom Leiter der Abteilung K, VE oder 
U getroffen werden.

So war es z. B. richtig, daß der U-Leiter eines Krei
ses die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mit Hin
blick auf den materiellen Verbrechensbegriff in folgen
dem Fall ablehnte:

In einem Kindergarten war einer Kindergärtnerin 
ein Handtuch gestohlen worden. Durch die Ermittlun
gen der Kriminalpolizei wurde als Täter die Reini
gungsfrau festgestellt, die bisher wegen Diebstahls 
nicht in Erscheinung getreten war. Der Wert des ent
wendeten Handtuchs betrug 5 DM; weitere Diebstähle 
waren im Kindergarten nicht begangen worden.

Zu Unrecht wurde dagegen im folgenden Fall die 
Einleitung nach § 106 StPO abgelehnt:

In N. wurde der Diebstahl einer Geldbörse, die 
12 DM enthielt, angezeigt. Die Geldbörse war von der 
Geschädigten in ihrer Wohnung auf eine Bank gelegt 
worden, und als sie sie später an sich nehmen wollte, 
war sie verschwunden. Ermittlungen der K ergaben, 
daß ein z. Z. im Hause arbeitender Maler den Diebstahl 
ausgeführt hatte. Dieser hatte bereits 1946 einen Dieb
stahl begangen. Von dem gestohlenen Geld hatte er 
z. Z. der Feststellungen zwei DM verbraucht.

Mit dieser Entscheidung wird dem Täter, der be- 
bereits wegen Diebstahls angefallen war und bei der 
Wegnahme der Börse nicht wußte, daß sich in ihr nur 
12 DM befanden, bescheinigt, daß er keine strafbare 
Handlung begangen hat. Das aber wirkt nicht Ver
brechen verhütend, sondern führt zur Entwicklung von 
Dieben. Hier wäre es unbedingt notwendig gewesen, 
ein Verfahren einzuleiten und dem Täter unmißver
ständlich zu sagen, daß seine Handlung nicht gebilligt 
wird. Unter Umständen wäre die Einstellung des Ver
fahrens nach § 153 StPO (alt) tragbar gewesen, wobei 
die notwendige Belehrung durch den Staatsanwalt 
hätte erfolgen müssen.

Wenn auch bei den Ermittlungsverfahren gegen eine 
Person die meisten Einstellungen nach § 158 I Ziff. 1 
StPO darauf beruhen, daß der angegebene Sachverhalt 
nicht stimmt, ein Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt ist 
und deshalb keine strafbare Handlung vorliegt, so gibt 
es aber auch hier Einstellungen auf Grund einer fal
schen Anwendung des materiellen Verbrechensbegrif
fes. Auch hierfür ein Beispiel:

In einer Konsumverkaufsstelle in C. wurde einer 
Verkäuferin ein silberner Drehbleistift im Werte von 
10 DM und einem Verkäufer ein Feuerzeug im Werte 
von 3 DM gestohlen. Als Täter wurde ein 22jäh'riger 
Arbeiter ermittelt, der bisher wegen Diebstahls nicht 
straffällig geworden war. Er hatte den Drehbleistift 
bereits für 5 DM weiter verkauft.

In der Einstellung dieses Verfahrens, die nicht ge
rechtfertigt ist, zeigt sich die Tendenz, die kleine Kri
minalität durch Ignorieren aus der Welt schaffen zu 
wollen. Die Strafverfolgungsorgane geben in solchen 
Fällen die Möglichkeit aus der Hand, erzieherisch auf 
die kleinen Rechtsbrecher einzuwirken; das aber er
muntert diese dazu, sich zu größeren Verbrechern zu 
entwickeln. In derartigen Fällen wird man künftig An
klage erheben und nach Durchführung der Hauptver
handlung einen öffentlichen Tadel aussprechen müssen. 
So lange uns eine solche Vorschrift noch fehlt, wird 
zum Teil die Einstellung nach § 153 StPO (alt) die rich
tige Entscheidung sein. Hier hat der Staatsanwalt die 
Möglichkeit, durch Rücksprache erzieherisch auf den 
Täter einzuwirken und es entsteht nicht der Eindruck, 
daß dieser mit staatlicher Billigung stehlen kann.

Berechtigt war dagegen die Einstellung nach § 158 
StPO in folgendem Fall:

In der VEAB Sch. hatte ein 41jähriger Arbeiter 
3 kg Abfallgetreide gestohlen und war bei einer Tor
kontrolle mit dem Getreide in der Aktentasche gestellt 
worden. Das gegen ihn eingeleitete Ermittlungsverfah
ren ergab eindeutig, daß er zum erstenmal Getreide 
gestohlen hatte. Er wollte es als Futter für seine Hüh
ner verwenden, die er sich kurze Zeit vor dem Dieb
stahl angeschafft hatte. Ähnliche Diebstähle waren bis
her in dieser VEAB nicht aufgetreten. Der Täter war 
nicht vorbestraft und ein guter Arbeiter.

Warum durfte in diesem Falle nach § 158 I Ziff. 1 
StPO eingestellt werden? Weil die berechtigte und not
wendige Durchführung des Ermittlungsverfahrens nach 
folgenden 4 Richtungen hin zuverlässige Klarheit ge
schaffen hatte:

der Täter hatte keine weiteren strafbaren Hand
lungen begangen;
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